Ansage auf Anrufbeantworter
Die Anfrage eines Kammermitglieds lautet: 

„Folgenden Text hörte ich u.a. auf dem Anrufbeantworter einer Kollegin:

<Wenn Sie ein Erstgespräch wünschen, muss ich Ihnen mitteilen, dass ich bis Jahresende keine Anmeldungen entgegennehmen kann.>

Ist das berufsordnungsgemäß?“

Mitglieder des Ausschusses BoBe nehmen hierzu Stellung. Heranzuziehen sind die §§ 3, 5, 11, 22 und 27 der BO-PKN. 

§ 3
Kompetenz  
Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten haben dafür zu sorgen, dass ihre Berufsarbeit die erforderliche Qualität hat. Sie sind verpflichtet, geeignete Maßnahmen zur Überprüfung und Erhaltung ihrer beruflichen Kompetenzen zu treffen. 

Spätestens seit In-Kraft-Treten der Qualitätsmanagement-Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses nach § 136a SGB V ist das Ohr jedes Vertragspsychotherapeuten und -arztes für den Begriff „Qualität“ geschärft. „Qualität in der Psychotherapie zielt auf eine humane, zeitgemäße, wirksame und wirtschaftliche 

Versorgung“, so heißt es in: Qualitätsrelevante Aspekte in der ambulanten psychotherapeutischen Praxis, einem Papier des Ausschusses QS der PKN, April 2006, S. 5. 

Vorkehrungen für die Erreichbarkeit an seinem Praxissitz zu treffen gehört zur Berufsarbeit des niedergelassenen Psychotherapeuten. Die Vorkehrungen sollten die genannten Qualitätsattribute aufweisen, um dem Kriterium „erforderlich“ zu entsprechen. 

Die Verwendung eines Anrufbeantworters ist als zeitgemäß anzusehen, denn dieses technische Medium bietet einem Anrufer zu jeder beliebigen Zeit die Möglichkeit, Informationen vom Therapeuten über seine persönliche Erreichbarkeit zu erhalten und ggf. selbst eine Nachricht aufzusprechen. Dieser Rund-um-die-Uhr-Service entspricht modernem Kommunikationsstandard und steht praktisch jedem Bürger zur Verfügung. Ein größerer Aufwand – personell, finanziell, zeitlich und handelnd – ist weder vom Psychotherapeuten noch vom Anrufer zu betreiben. Insofern ist dieses Vorgehen ausgesprochen wirtschaftlich. Will der Anrufer lediglich eine Nachricht übermitteln, so ist das Angebot eines funktionierenden, regelmäßig abgehörten Aufnahmegeräts eine qualitativ gute Lösung, die auch die Attribute „wirksam“ und „human“ beinhaltet: Die individuelle Nachricht erreicht den Empfänger zeitnah.

Bei der vorliegenden Anfrage geht es um eine Information, die die Psychotherapeutin als Ansage an die Anrufer richtet, die wegen eines Erstgesprächs anrufen. Es ist also zu prüfen, ob dieses Vorgehen ebenfalls die „erforderliche Qualität“ hat.   

Eine allgemeine Ansage auf dem Anrufbeantworter wird von jedem Anrufer gehört. Das Medium ermöglicht es prinzipiell, im Tonwahlverfahren eine bestimmte Zielgruppe zu selektieren und die Information dann gezielt diesem Personenkreis anzubieten. Das wäre ein zeitgemäßes Vorgehen, das dann noch auf die Attribute human, wirksam und wirtschaftlich zu prüfen wäre. Im vorliegenden Fall wurde insofern nicht zeitgemäß vorgegangen. Unter humanen Aspekten ist es denkbar, dass sich Anrufer mit einem anderen Anliegen als dem nach einem Erstgespräch gestört fühlen. Z.B. könnte sich ein in Behandlung befindlicher Anrufer gedrängt fühlen, seine Behandlung zu beenden, damit andere Patienten behandelt werden können. Dies wäre eine unnötige und unerwünschte Wirkung. Würde diese iatrogene Bedrängnis Gegenstand der laufenden Therapie oder bräche der bereits in Behandlung befindliche Patient seine Behandlung ab, entstünde auch Schaden (wirtschaftlicher Aspekt).

Wie wäre die Qualität für die gezielte Adressatengruppe unter humanen, Wirksamkeits- und Wirtschaftlichkeitsaspekten zu beurteilen? 

Zunächst zur Wirtschaftlichkeit: Der Anrufer, der nichts anderes sucht als einen Termin für ein Erstgespräch, erspart sich einen zweiten Anruf in der telefonischen Sprechzeit und kann die Nummer aus seiner Anrufliste streichen. Angenommen, er hört dieselbe Information bei den Psychotherapeuten, die keine Kapazitäten für Erstgespräche haben, so landet er in kürzester Zeit bei minimalem Aufwand entweder bei einem Psychotherapeuten, der ihm ein Erstgespräch anbietet oder erfährt auf ebenso ökonomische Weise, dass z. Zt. kein Psychotherapeut ein Erstgespräch mit ihm führen wird. Unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten ist dies ein effektiver Vorgang. 

Unter humanen und Wirksamkeitsaspekten ist auf Pkt 3.1 der „Qualitätsrelevanten Aspekte“ zu verweisen, wonach es beim Erstkontakt – auch beim ersten Telefonat – darum geht, „dass der Anrufende Vertrauen entwickelt und sich bestätigt fühlen kann in der Entscheidung, sich zur Bewältigung seiner Symptome, Schwierigkeiten und Beschwerden Hilfe suchend an einen Psychotherapeuten zu wenden“ (S. 12).  Zudem könne der Psychotherapeut „bei der Herstellung des Erstkontaktes ... bereits Erfahrungen vermitteln, die generelle Wirkfaktoren von Psychotherapie realisieren“ (a.a.O.). Diese Ziele sind bei dem hier diskutierten Vorgehen nicht beachtet.

Unter denselben Aspekten wird mit diesem Vorgehen auch die Forderung des § 5 (1) der BO-PKN nicht beachtet:

§ 5
Allgemeine Pflichten  

(1) Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten sind verpflichtet, ihren Beruf gewissenhaft auszuüben und sich des ihnen im Zusammenhang mit dem Beruf entgegengebrachten Vertrauens würdig zu erweisen.
Des Weiteren ist § 11 (2) von Belang:

§ 11
Aufklärungspflicht  

(2) Die Aufklärungspflicht beinhaltet ggf. auch den Hinweis auf Behandlungsalternativen sowie auf weitere Hilfsangebote. 

Kann die Psychotherapeutin aus Kapazitätsgründen kein Angebot machen, ist prinzipiell der Fall für den Hinweis auf Alternativen gegeben. Dies heißt nicht, dass die Therapeutin dem Patienten einen Behandlungsplatz zu vermitteln hat. Denkbare Alternativen sind aber z.B. auch der Hinweis auf Adresslisten, zeitgemäße Online-Informationen, Vermittlungsstellen, aber auch das Angebot der Therapeutin, zu gegebener Zeit einen frei werden Platz anzubieten. Die Information in dem hier diskutierten Text, dass die Therapeutin bis Jahresende keine Anmeldungen entgegennehmen kann, ist nicht als Behandlungsalternative zu verstehen. Sie stellt auch kein hilfreiches Angebot zum Management der Mangelsituation dar und genügt damit nicht den Anforderungen dieses BO-Paragrafen. 

Auch § 22 (2) BO-PKN kann herangezogen werden: 

§ 22 
Anforderungen an die Praxen  

(2)   Anfragen von Patientinnen und Patienten sollen möglichst zeitnah beantwortet werden. Die Praxis ist entsprechend zu organisieren. 

Bei der Formulierung dieses Paragrafen wurde davon ausgegangen, dass Anfragen zunächst gestellt werden – per Brief, telefonisch oder mit anderen Mitteln – und der Fragesteller sollte möglichst nicht lange auf die Antwort warten. Im hier diskutierten Fall ist die Situation umgekehrt. Der Anfragende erhält eine Information, die er (noch) gar nicht erbeten hat. Gemeint ist, dass die Praxis so zu organisieren ist, dass mit Anfragen, auch was die Rechtzeitigkeit der Antwort betrifft, sorgfältig und förderlich umzugehen ist. Weder zu späte noch zu frühe Antworten realisieren dies, sondern rechtzeitige.

Sogar § 27 (1, Satz 1) kann den Fall erhellen: 

§ 27
Öffentliches Auftreten von Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten  

(1)   Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten haben bei ihrem öffentlichen Auftreten alles zu unterlassen, was dem Ansehen des Berufsstandes schadet. 

Da ein Anrufbeantwortertext der Öffentlichkeit zugänglich ist, könnte man ihn als öffentliches Auftreten bezeichnen. Unbestreitbar ist, dass die Erfahrungen mit Vertretern einer Gruppierung, die eine Person macht, deren Bild von der Gruppe mit prägen. Insofern hat der einzelne Psychotherapeut bei der Formulierung seines Textes für den Anrufbeantworter die potentielle Wirkung für das Ansehen des Berufsstandes mit zu bedenken. Nehmen wir das o.g. Beispiel, dass ein Anrufer von allen Psychotherapeuten erfährt, dass sie ausgebucht sind und diese Mangelsituation so managen, dass sie Neuinteressenten auf diese Art abweisen, so ist das geeignet, dem gesamten Berufsstand zu schaden.

Die Frage nach der Berufsordnungskonformität bei dem beschriebenen Vorgehen ist in der Bilanz zu verneinen. Daraus ergibt sich unmittelbar die Frage danach, wie qualitativ gut mit Mangelsituationen umgegangen werden kann. Für die Beantwortung dieser interessanten Frage bedarf es jedoch eines anderen Rahmens.
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